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Entscheidung Nr. LL8/2O23/2O24 3. LIGA

20,02.24 DW A

URTEIL

Das Sportgericht des DFB hat durch den stettvertretenden Vorsitzenden des DFB-Sportgerichtes,

Herrn Georg Schierhol.z, ats Einzetrichter am 20.O2.2O24 im schrifttichen Verfahren entschieden:

t. Die SSV U[m L846 Fußbatl, GmbH & Co. KGaA wird wegen eines unsporttichen Verhattens

ihrer Anhänger gemäß 55 1 Nr. 4.,9 Nr. L. der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung i. V. m,

g 9a Nrn. 1. und 2. der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung mit einer Geldstrafe in Höhe

von 5.000,- Euro betegt.

2. Die Kosten des Verfahrens trägt die SSV Ul,m 1846 Fußbal.l' GmbH & Co. KGaA.

Gründe:

ln Bezug auf die tatsächl,ichen Feststettungen, die rechttiche Bewertung dieser Vorfälle und die

Sanktionszumessungsaspekte wird auf die zutreffenden AusfÜhrungen des DFB-

Kontrotlausschusses in dem zu Grunde liegenden Strafantrag verwiesen. Dieser hat wegen der

angektagten Rufe eine Getdstrafe von 5.0OO,- Euro beantragt.

Diesem Antrag hat die SSV Utm l-846 Fußbal,l, GmbH & Co. KGaA nicht zugestimmt und darauf

verwiesen, es sei nicht ktar, ob die angebtichen Rufe überhaupt von Utmer Anhängern stammten.

Gl,eichwohl, habe man sich dafür bei der Betroffenen entschutdigt. Zudem seien sotche Rufe

ohnehin kaum zu unterbinden. Schtießl,ich sei das betreffende Lied auch nicht verboten, kritisiere

vietmehr inhal.tl,ich in satirischer Form überteuerte Sex-Hottines. Letzttich sei die beantragte

Strafe der Höhe nach nicht nachvottziehbar und überzogen; angemessen sei attenfatts eine

Verwarnung.

Dies
e

er Argumentation vermag das DFB-Sportgericht atterdings nicht zu fotgen. Nach

nzender tetefonischer Befragung der im Übrigen von dem Vorfatl sehr betroffenen
besteht kein Zweifet daran, dass die unsporttichen Rufe aus einer

Gruppe von 4 bis 5 Männern kamen, die in der 5. Reihe der Haupttribtine sitzend zweifetsfrei zu
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den Anhängern des SSV U[m zähtten. Unabhängig davon haftet der gastgebende Verein gemäß S

9a Nr. 2. der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung ohnehin für Zwischenfätle jegticher Art im

Stadionbereich. Die verschutdensunabhängige Haftung der Vereine ftir das Fehlverhatten auch

von Zuschauern hat der DFB-Kontrottausschuss in seiner Antragsschrift bereits dargestettt.

Richtig ist, dass das betreffende Lied ats sotches 'nicht verboten' ist. Gteichwohl ist dies für

vortiegendes Sportrechts-Verfahren völ.l.ig unerhebtich, weit dort ein ganz anderer Maßstab für

die BeurteiLung gil,t. Es kann nämtich kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass der

wiederhott gesungene Liedausschnitt ezielt der in unmittetbarer Nähe attein zur Traine rbank

und sogteich wieder zurück gehenden zugerufen wurde und nur ihr gatt, um

sich lustig zu machen. Der Refrain 'zieh dich aus kleine Maus, mach dich nackig' ist nicht nur

geschmacktos und unsporttich, sondern auch in besonderem Maße verwerftich und beteidigend.

Wenn (auch nu dieser Satz exakt zu jenem Zeitpunkt in der betreffenden Situation der
zugerufen wird, hat dies erkennbar nichts mit'satirischer Kritik an uberteuerten

Sex-Hottines'zu tun, worum es angebtich im weiteren Text gehe.

Jedenfal.ts ist es dem DFB al.s Verband ertaubt, auch unterhatb der strafrechttichen Bewertung

einer Außerung ats Bel,eidigung Normen zu setzen und mit Sanktionen zu bewehren, die der

Einhal.tung der tragenden Prinzipien und Grundüberzeugungen atter im Verband organisierten

Mitgl,iederdienen. Das ist vortiegend insbesondere mit dem Verbot unsporttichen Verhattens in

S 1 Nr.4 der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung, sowie in spezietter Ausprägung in 5 9 Nr. 1-

der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB für pol,itisches, extremistisches, obszön anstößiges

oder provokativ bel.eidigendes Verhatten, sowie in S 9 Nr. 2 fur herabwürdigende,
diskriminierende oder verungl,impfende Außerungen und Handtungen geschehen. Diese

Vorschriften dienen insbesondere der Einhattung der Fairness und des Respekts. Fur den

subjektiven Tatbestand einer Beteidigung, eines unsporttichen oder diskriminierenden
Verhattens genügt bedingter Vorsatz; eine besondere Kränkungs- oder Diskriminierungsabsicht

ist dafür nicht einmal erforderl,ich. Ausreichend ist das Bewusstsein, dass die Außerung oder das

Verhatten nach dem objektiven Erktärungswert einen entsprechenden lnhatt hat. Dieser Vorsatz

entfätl,t nicht dadurch, dass Täter ihren Rufen mögticherweise einen anderen Sinn untertegen

wottten. Das ist jedenfal.l.s in der vortiegenden Konstettation nach den Gesamtumständen auch

vötl,ig abwegig.

Die beantragte Strafe ist schl,ießLich auch der Höhe nach angemessen und gerechtfertigt. Dabei

hat der DFB-Kontrottausschuss tatsächl.ich die wesenttichen Strafzumessungsaspekte bereits in

der Antragsschrift ausgewogen gewichtet. Auch das DFB-Sportgericht witl (attein) im

vortiegenden summarischen Verfahren nicht näher darauf eingehen, ob nicht doch eine

Verurteitung gemäß 5 9 Nrn. 2. und 3. der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung_ mit einem

deuttich höheren Strafrahmen in Betracht kommt. Das Strafmaß entspricht im Übrigen der

ständigen Rechtsprechung des DFB-Sportgerichts in vergteichbaren Fätten und ist geeignet,

einer eventuetten Wiederhotungsgefahr zu begegnen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus 5 37 Nr. l- der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB.

Gegen diese Entscheidung des Einzel,richters kann gemäß 5 15 Nr.4. der Rechts- und

Verfahrensordnung des DFB binnen 24 Stunden nach Zugang Einspruch beim Sportgericht
eingetegt werden. lst der Einspruch verspätet oder sonst unzutässig, wird er ohne

Verhandtung durch Beschtuss verworfen. Andernfal,ts wird Termin zur mündtichen
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Verhandtung vor dem Sportgericht gemäß 516 Nr.1. der Rechts- und Verfahrensordnung des

DFB bestimmt. Die Einzetrichterentscheidung kann auch zum Nachteit des Betroffenen
abgeändert werden. Der Einspruch ist fristgerecht schrifttich beim DFB-Sportgericht,
Ken ned gallee 27 4, 60528 Fra nkf urt (Telef ax 069 I 67 88411)' einzu rei chen.

Deutscher Fußbal,l,-Bund e.V.
- Sportgericht -

gez. Georg Schierhotz
(Vorsitzender)
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l. Deutscher FußbatþBund - Kontrotlausschuss

An

SSV Utm 1846 Fußbal,l, GmbH & Co. KGaA

31-.ot.2024

Per E-Moíl

Meisterschaftsspiet der 5. Liga zwischen dem SSV Utm 1846 Fußbatt und dem SC Freiburg ll
am 25.11.2023 in Ul,m

Gemäß S L5 Nr. 2. und Nr. 5. der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB beabsichtigt der

Kontrottausschuss des DFB, beim Einzetrichter des DFB-Sportgerichts unter Anktageerhebung
fotgenden Strafantrag zu stetten:

1. Die SSV Utm L846 Fußbatl GmbH & Co. KGaA wird wegen eines unsporttichen Verhaltens

ihrer Anhänger gemäß 55 L Nr. 4., 9 Nr. 1. der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung i. V. m

5 9a Nrn. L. und 2. der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung mit einer Getdstrafe in Höhe

von 5.000,- Euro betegt.

2. Die Kosten des Verfahrens trägt die SSV Utm 1846 Fußbatt GmbH & Co. KGaA.

Der Antrag stützt sich auf Angaben
sowie die schrifttiche Stettungnahme der SSV Utm L846 Fußbatt GmbH & Co. KGaA.

Ergänzende Begründung:

Während der Hatbzeit tief aus dem

Kabinenbereich in Richtung der Auswechsetbank, um etwas zu hoten. Sowoh I auf dem Weg zur

Bank a[s auch auf dem Rückweg zur Kabine wurde von einer Gruppe von ca. vier bis fünf
Männern von der Tribüne deuttich hörbar,,zieh dich aus kteine Maus, mach dich nackig" zu ihr
gerufen.

Derartige Rufe stetten ein unsporttiches Verhatten gemäß 51 Nr.4. i. V. m. 5 9 Nr. 1. der DFB-

Rechts- und Verfahrensordnung dar. Entsprechende Verhattensweisen sind zumindest obszön

anstößig im Sinne von 5 9 Nr. L. der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung und somit in
besondãrem Maße verwerftich. Der DFB-Kontrottausschuss nimmt insofern im summarischen
Verfahren noch kein menschenverachtendes Verhatten im Sinne von 5 9 Nrn. 2' und 3. der DFB-

Rechts- und Verfahrensordnung an.
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Gemäß 5 9a Nr. 2. der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB haften der gastgebende Verein

und der Gastverein ausdrücktich vor, während und nach dem Spiel im Stadionbereich für
Zwischenfälte jegl,icher Art, die von dem von 5 9a Nr. 1. der Rechts- und Verfahrensordnung des

DFB erfassten Personenkreis verursacht worden sind. Danach sind Vereine und

Tochtergesettschaften für das Verhatten ihrer Spiel,er, Offizietten, Mitarbeiter, Erfüttungsgehitfen,
Mitgtieder, Anhänger und Zuschauer verantworttich.

Die Haftung der Vereine für Fehl,verhal.ten von ihnen zuzurechnenden Personen ist in den

Statuten des DFB zweifetsfrei geregelt. Die Rechtstage im Bereich des DFB entspricht der der

UEFA für den europäischen Fußbatt. Diese wurde bereits mehrfach vom lnternationaten Sport-

Schiedsgericht (CAS) sowie - auf nationater Ebene - vom Ständigen Schiedsgericht für Vereine

und Kapitalgeset[schaften der Lizenztigen sowie vom Bundesgerichtshof (BGH) bestätigt.

Der o.g. Vorfal,l, stel,l,t keinen für eine standardisierte Betrachtung geeigneten FaLt im Sinne der

Richtl,inien für die Arbeit des DFB-Kontrottausschusses in sportgerichtlichen Verfahren gegen

Vereine und Kapital,gesel.tschaften dar (Tiffer 9 Abs. l der Richttinien). Der DFB-

Kontrottausschuss berücksichtigt zugunsten des SSV Utm 18491gßÞ9!!, dass derartige Rufe für

diesen nicht oder nur schwer zu verhindern sind, er sich O"¡I entschutdigt hat und

eigene präventive Maßnahmen ptant. Straferschwerend fäl,l,t ins Gewicht, dass die Rufe

wiederhott und deutl.ich vernehmbar erfolgten. Unter Berücksichtigung dieser

Strafzumessungsgesichtspunkte beantragt der DFB-Kontrotlausschuss im summarischen
Verfahren eine Getdstrafe in Höhe von 5.000,- Euro.

Unter Hinweis auf 5 15 Nr. 2., Satz 2 und Nr. 5. der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB bitte

ich um Erkl,ärung bis spätestens Mittwoch,Q7.O2.2O24,A2zOO Uhr, ob Sie dem vorgenannten

Strafantrag zusti mmen.

Deutscher Fußbatt-Bund e.V.

- Kontrottausschuss -


